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A M T S B L A T T
der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid
mit den Mitgliedsgemeinden: Abtswind · Castell · Rüdenhausen · Wiesentheid
und den jeweiligen Ortsteilen: Feuerbach · Geesdorf · Greuth · Reupelsdorf · Untersambach · Wüstenfelden

Homepage: www.vgem-wiesentheid.de
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Der Schulverband Wiesentheid

sucht ab dem Schuljahr 2020/2021 für
die Nikolaus-Fey-Grundschule Wiesentheid

eine pädagogische Hilfskraft (m/w/d)
zur Hausaufgabenbetreuung

mit 8,0 Wochenstunden.

Die regelmäßige Arbeitszeit erstreckt sich von Montag bis Don-
nerstag von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr.

Ihre Aufgaben:
l Mitarbeit im Team der Offenen Ganztagsschule
l Betreuung und Unterstützung von Grundschüler/innen bei der
Erledigung der Hausaufgaben
l selbständiges Leiten einer jahrgangshomogenen Kleingruppe,
bei Bedarf Einzelförderung

Ihr Profil:
l ausreichend Erfahrung im pädagogischen Umgang mit Kindern
und Jugendlichen
l Verständnis von Lerninhalten bis zur 4. Jahrgangsstufe und Fä-
higkeit zur Vermittlung dieser
l Einfühlungsvermögen und Durchsetzungskraft
l selbständige Arbeitsweise
l Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit sowie eine hohe Zu-
verlässigkeit
l Freundliches Auftreten

Wir bieten:
l einen unbefristeten Arbeitsplatz
l Sozialleistungen und Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffent-
lichen Dienstes (TVöD-VKA)
l Abschluss einer Betriebsrente
l Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
l Krisensicherer Arbeitsplatz in einem motivierten Team

Schwerbehinderte Bewerber(innen) werden bei gleicher Eignung
bevorzugt. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bis spätestens
29. 02. 2020 unter Angabe des möglichen Eintrittstermins bevor-
zugt per E-Mail (Anhänge ausschließlich als *.pdf) oder Post an:

Schulverband Wiesentheid
p.a. Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid
z.Hd. Frau Julia Kirchner (vertraulich)
Balth.-Neumann-Str. 14
97353 Wiesentheid

karriere@wiesentheid.de
www.vgem-wiesentheid.de
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Amtliche Bekanntmachungen der VGem Fundamt

Beim Fundamt der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid wurden fol-
gende Gegenstände abgegeben:

– 2 Fahrräder

– 1 Schlüssel

Die Fundsachen können im Rathaus Wiesentheid, Zimmer-Nr. 1.1,
von den Eigentümerm abgeholt werden.

Wirtschafts- und Existenzgründerberatung
im Landkreis Kitzingen

Sprechtage für Kleinunternehmer und Existenzgründer durch AK-
TIVSENIOREN BAYERN e.V.
Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Kitzingen bietet einmal im
Monat im Landratsamt Kitzingen einen Sprechtag für Kleinunterneh-
mer und Existenzgründer an, der von den AKTIVSENIOREN BAYERN
e.V. (www.aktivsenioren.de) abgehalten wird.

Der nächste Termin findet statt am
MITTWOCH, den 19. 02. 2020

Sprechtage für Kleinunternehmer und Existenzgründer
Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Kitzingen bietet an jedem
dritten Mittwoch im Monat im Landratsamt Kitzingen einen Sprechtag
für Kleinunternehmer und Existenzgründer an, der von den AKTIV-
SENIOREN BAYERN e.V. (www.aktivsenioren.de) abgehalten wird.
Ehemalige Unternehmer und Führungskräfte der Wirtschaft sprechen
mit Ihnen unverbindlich und kostenfrei über Geschäftsidee & Strate-
gie, Planungs- & Finanzierungsfragen, Organisation, Vertrieb und
Marketing, insbesondere auch im Zusammenhang mit einer Unter-
nehmensgründung oder einer Unternehmensnachfolge. Berufs- und
lebenserfahrene Senioren beraten Sie ehrenamtlich, wie praxiser-
probte Lösungen zur Existenzsicherung oder zur Entwicklung eines
erfolgreichen Businessplans beitragen können.
Anmeldung erforderlich unter Tel. (0 93 21) 9 28 11 00 bei Kristina
Hofmann, Wirtschaftsförderin des Landkreises Kitzingen.

Informationen aus der VGem
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Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB)

Offene Sprechstunde von 15.00 bis 17.00 Uhr
im Rathaus Wiesentheid:
– DONNERSTAG, 13. 02. 2020
– DONNERSTAG, 12. 03. 2020
– DONNERSTAG, 16. 04. 2020

EUTB der IFD Würzburg GmbH
Büro Kitzingen
Marktstr. 46-48 1 97318 Kitzingen
Telefon: (0 93 21) 9 24 58 46
Offene Sprechstunde: mittwochs, 15.00 bis 17.00 Uhr
E-Mail: liehr.jutta@eutb-wuerzburg.de
Mehr Informationen: www.eutb-wuerzburg.de

Öffnungszeiten

MONTAG 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr;
DIENSTAG und MITTWOCH 08.00 bis 12.00 Uhr;
FREITAG 08.00 bis 12.00 Uhr.
Telefon (0 93 83) 90 94 95.

Orchesterprobe
Das Musikschulorchester probt wieder am:
SAMSTAG, 08. 02. 2020 von 09.45 bis 12.00 Uhr im großen Saal
der Musikschule am Rathaus Wiesentheid!

Freiwillige Leistungsabzeichen Junior 1 und Junior 2!
Am SAMSTAG, 15. 02. 2020 um 10.00 Uhr finden wie in jedem Jahr
die öffentlichen Vorspiele für die Freiwilligen Leistungsabzeichen in
der Musikschule am Rathaus Wiesentheid statt.
Alle Eltern, Geschwister und Verwandte sind zu diesem Vorspiel herz-
lich eingeladen!
Die Schulleitung und die jeweiligen Lehrkräfte der teilnehmenden
Schüler bzw. bei Verhinderung eine  fachliche Vertretung nehmen die
musikalischen Vorträge der jüngsten Instrumentalisten ab.
Alle Teilnehmer werden gebeten sich spätestens um 09.45 Uhr in der
Musikschule am Rathaus Wiesentheid einzufinden. Eine Teilnehmer-
liste in der Reihenfolge der Auftritte hängt aus. 

Weitere Informationen sind zu finden: auf der Übersichtstabelle im
Eingangsbereich der Musikschule und unter
www.musikschulen-bayern.de/Leistungsprüfungen

Sprechzeiten der Musikschulleitung:
montags und mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr
Telefon: (0 93 83) 97 35 30
e-Mail an: info@musikschule-steigerwald.de
Home: www.musikschule-steigerwald.de

DORFSCHÄTZE

Informationen der Sing- & Musikschule

Amtsstunden des 1. Bürgermeisters Jürgen Schulz
Amtsstunde: DIENSTAG von 18.00 bis 19.00 Uhr,
Telefon Rathaus (0 93 83) 3 00 oder Telefon (01 51) 11 98 07 70
oder e-mail: rathaus@abtswind.de

Aufruf an die Bevölkerung

Die freiwillige Feuerwehr Abtswind braucht dringend Verstärkung.
Jeder kann mal in die Situation kommen, bei der er die Feuerwehr
braucht. Bei den anstehenden Neuwahlen wird es einen Führungs-
wechsel geben. Um den Fortbestand unserer freiwilligen Feuerwehr
zu gewährleisten bedarf es eurer Unterstützung.
An der Generalversammlung, am SONNTAG, den 02. 02. 2020 um
19.00 Uhr im Gasthaus Steigerwald, besteht die Möglichkeit der FFW
Abtswind beizutreten.

1. Bürgermeister Jürgen Schulz

Freiwillige Feuerwehr Markt Abtswind

Generalversammlung 2019
Herzliche Einladung an alle Mitglieder zur Generalversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr Abtswind mit Neuwahlen am SONNTAG, den
02. 02. 2020 um 19.00 Uhr im Gasthaus „Steigerwald“ (Gasthof Bö-
cher, Stämmbauersweg 2, 97355 Abtswind)

TAGESORDNUNG:
1.   Begrüßung
2.   Totenehrung
3.   Bericht des Schriftführers
4.   Bericht des Kommandanten
5.   Bericht des Vereinsvorsitzenden
6.   Bericht des Kassiers
7.   Bericht der Rechnungsprüfer mit Entlastung der Vorstandschaft
8.   Neuwahlen:
     a) Feuerwehr: 1. + 2. Kommandant,
     b) Feuerwehrverein:
     1. + 2. Vorsitzender, Schriftführer, Kassenwart,
     Personalwart, 2 Beisitzer
9.   Wünsche und Anträge
10. Grußworte
11. Schlusswort

Um pünktliches und zahlreiches Erscheinen wird gebeten!

Die Vorstandschaft

Holzverkauf des Marktes Abtswind

Der Holzeinschlag im Gemeindewald hat begonnen. Wer Interesse
an Brennholz (Selbstwerber) oder Polterholz hat, möchte sich bitte
im Rathaus Abtswind, Herrn 1. Bürgermeister Jürgen Schulz, Tel.
(0 93 83) 3 00, melden.
Wir machen darauf aufmerksam, dass Holz nur an Abtswinder Bürger
abgegeben werden kann.
Es wird darauf hingewiesen, dass Brennholz nur an Personen, die die
Teilnahme an einem Motorsägelehrgang nachweisen können (Nach-
weis muss vorgelegt werden) und über eine Komplette Schutzausrüs-
tung verfügen, vergeben wird.

Abtswind, den 27. 01. 2020
Jürgen Schulz, 1. Bürgermeister

Amtliches aus Abtswind
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Vereins-Nachrichten aus Abtswind Termine in Abtswind

Freiwillige Feuerwehr Abtswind

Theaterabende Abtswind
Bitte Termine für die Abtswinder Theatertage vormerken. Wir spielen
den Dreiakter „Mit Himmelsmacht und Höllenfeuer“ an folgenden
Terminen:
SAMSTAG, 08. 02., SONNTAG, 09. 02., SAMSTAG, 22. 02. und
SONNTAG, 23. 02. 2020
Samstags jeweils 19.00 Uhr, sonntags 18.00 Uhr.
Karten-VVK ab 01. 02. 2020 im Kräuter-Teeladen Kaulfuss Abtswind.

GWF

An alle Mitglieder der GWF
Jungweinprobe der GWF am Freitag, den 07. 02. 2020 im Schloss
Crailsheim, Rödelsee um 19.30 Uhr. Unkostenbeitrag für die Wein-
probe 6,50 € pro Person. Es wird ein Bus organisiert!
Abfahrt Abtswind Marktplatz um 19.00 Uhr
Greuth um 19.05 Uhr
Castell um 19.10 Uhr
Wiesenbronn um 19.20 Uhr
Bitte um Anmeldung bis 31. 01. 2020 bei
Frank Krauß, Tel. (01 71) 4 88 08 13
Mail: weinbauverein@abtswind.de

Mit freundlichem Gruß
Die Vertreterschaft

1. FCN Fanclub Abtswind
„Abschwinner Dunnerkeil“

Der 1. FCN Fanclub Abtswind „Abschwinner-Dunnerkeil“ lädt seine
Fanclub-Mitglieder mit Familien und Freunde zur Dunnerkeiler Jah-
resfete am SAMSTAG, den 01. 02. 2020 ab 18.00 Uhr ins Haus des
Gastes ein. Für leckeres Essen und Getränke ist wie immer bestens
gesorgt. Wir freuen uns auf euer Kommen!

Die Vorstandschaft

Frühjahrskonzerte der Blaskapelle Altmannshausen
Wir leben Blasmusik!

Die Blaskapelle Altmannshausen lädt auch dieses Jahr wieder ein zu
ihren Frühjahrskonzerten. Unter dem Motto „Wir leben Blasmusik“
werden Sie verwöhnt mit wunderschönen Klängen aus dem Reper-
toire feinster Böhmischer und Egerländer Blasmusik.
Die Konzerte finden am SONNTAG, 01. 03. 2020 um 17.00 Uhr in
Abtswind im Haus des Gastes sowie am SONNTAG, 08. 03. 2020
um 17.00 Uhr in Neustadt a.d. Aisch in der Neustadt Halle statt. Ein-
lass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.
Reservieren Sie sich bereits jetzt Ihre Karten zum Preis von jeweils
10,– € unter der Tel. (01 76) 98 30 94 22 oder (0 91 62) 83 33 (ab
17.00 Uhr) oder per E-Mail unter
blaskapelle.altmannshausen@gmx.de.

Feste Termine:

Seniorentanz
Jeden 2. DIENSTAG tanzt die Seniorentanzgruppe um 15.00 Uhr im
Schulhaus Abtswind. Alle tanzfreudigen Senioren sind herzlich will-
kommen, Leitung: Annemarie Horner, Telefon: (0 93 83) 13 09.

Kirchenchorprobe
Jeden DIENSTAG um 19.30 Uhr im Schulhaus, Leitung: Ursula Zehn-
der, Telefon: (0 93 83) 90 93 36.

Kinder- und Jugendchor Abtswind:
MONTAG um 17.00 Uhr im Schulhaus Abtswind treffen sich alle
singfreudigen Kinder ab 3 Jahre mit Elisabeth, Telefon (01 70)
4 40 97 30 und Bettina.

Chor „Song of Joy“
Jeden DONNERSTAG um 19.30 Uhr im Schulhaus (wir singen mo-
derne Kirchenlieder), Leitung: Ursula Zehnder, Telefon (0 93 83)
90 93 36.

Männergesangverein 1861 Abtswind
Termine nach Plan, Leitung: Ursula Zehnder, Telefon: (0 93 83)
90 93 36.

Posaunenchorprobe:
Jeden MITTWOCH um 20.00 Uhr im Schulhaus, Leitung: Emil
Hanauer, Telefon (0 93 83) 73 07.

Jungschar am MITTWOCH, 18.00 Uhr

Jugendgruppe am DONNERSTAG, 18.00 Uhr

Noch mehr Informationen gibt es im Internet auf:
www.abtswind-evangelisch.de
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Amtsstunden und Telefonnummer des 1. Bürgermeisters
Jochen Kramer (außer Feiertag): DIENSTAG von 07.30 Uhr bis 08.30
Uhr, MITTWOCH von 18.00 bis 19.30 Uhr, DONNERSTAG von
18.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Telefon-Nr. (Rathaus): (0 93 25) 4 01, Fax (0 93 25) 98 07 89
1. Bürgermeister Privat-Nr. (0 93 25) 62 48
E-mail: gemeinde@castell-gemeinde.de · www.castell-gemeinde.de

Ferienbetreuung für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Liebe Eltern,
der Markt Wiesentheid bietet eine Ferienbetreuung halbtags oder
ganztags in den Schulferien an. Die Gemeinde Castell beteiligt sich
an den Betreuungskosten für die Kinder aus Castell, Greuth und Wüs-
tenfelden mit 50 %.
Das aktuelle Angebot für die Ferienbetreuung Wiesentheid für das
Jahr 2020 finden Sie unter:
www.wiesentheid.de/freizeit/ferienaktivitäten
Auskünfte erteilt Frau Virué vom Familienstützpunkt Wiesentheid, Tel.
(0 93 83) 97 35-38.

Aus der Gemeinderats-Sitzung vom 20. 01. 2020

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.

1.   Erlass einer Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der
     öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Win-
ter
Die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter vom
19.07.2000 tritt am 18.07.2020 außer Kraft. Von der Verwaltung
wurde die neue Verordnung an die aktuelle Rechtslage angepasst.
In der vorliegenden Satzung wurde die Währung angepasst, sowie
zwischenzeitlich gebaute Straßen aufgenommen.
Redaktionelle Änderungswünsche des Gremiums werden noch auf-
genommen.
Zum Winterdienst wird angeregt, die Radwege mit Hinweisschildern
zu versehen, wonach hier kein Winterdienst durchgeführt wird.
Die Gemeinde Castell beschließt die Verordnung über die Reinhal-
tung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der
Gehbahnen im Winter gemäß dem vorgelegten Verordnungsentwurf,
welcher Bestandteil dieser Niederschrift wird, mit den genannten Än-
derungen.

2.   Haushalt 2020 - Investitionsprogramm
1. Bürgermeister Jochen Kramer stellt den vorliegenden Entwurf des
Investitionsprogramms anhand der wichtigsten Ansätze vor.
Die bereits beschlossene Beschaffung des HLF 10 ist einer der großen
Posten des Haushaltes 2020. Er ist im UA 1300 in Ausgaben (390.000
€) und Einnahmen (87.000 €) entsprechend veranschlagt.
Hierzu sollen die Ansätze nochmals geprüft werden, da in der ver-
gangenen Sitzung andere Beträge für das Fahrzeug sowie die Bezu-
schussung genannt wurden.
Die hohen Investitionskosten des Schulverbandes werden über Kre-
dite finanziert und nicht mehr über die Umlagen. Da die Tilgung im
Jahr 2021 beginnt, entfällt im Jahr 2020 eine Investitionsumlage.
Ab 2021 bedeutet dies jedoch eine Umlage pro Schüler i.H.v. 600 €.
Für Kirchliche Angelegenheiten ist in 2020 der Kirchturm Greuth mit
44.000 € veranschlagt.
Hierzu soll vor einer Beauftragung der Zustand des Dachstuhls un-
tersucht werden.
Für den Spielplatz im Baugebiet Schupfäcker sind (inclusive neuer
Zaun) 25.000 € vorgesehen; zzgl. 10.000 € für die Geräteausstattung
Schutz ergibt dies einen Ansatz von 35.000 €.
Die Baumaßnahme Rathausplatz/Schutz/Brunnen/Bistro schlägt 2020

Amtliches aus Castell
mit 690.000 € zu Buche. Hier kann mit Einnahmen von 308.000 €
gerechnet werden. Die Maßnahme Bushaltestelle wurde mittlerweile
schlussgerechnet; der Anteil für Castell beträgt hierfür 58.680 €.
Für den Ausbau des Parkweges sollte der Ansatz von 15.000 € auf
20.000 € erhöht werden.
Das kommunale Förderprogramm ist ebenso enthalten wie der er-
hoffte Verkauf von einem Bauplatz.
Durch die Verlängerung des Rückkaufes Fl.Nr. 414/32 Gemarkung
Castell ist dieser in Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 einge-
plant. Die Differenz ergibt sich aus dem damaligen Verkauf mit 70 €
und möglichem geplanten Verkauf i.H.v. 100 €.
Für den Hochwasserschutz sind 30.000 € für den Ankauf von Rück-
halteflächen geplant. Ebenso ist die Investitionsumlage i.H.v. 5.850
€ für die Abrechnung des Hochwasserschutzkonzeptes (Interkommu-
nale Allianz Dorfschätze) angesetzt.
Weitere Mittel für die Umsetzung des Hochwasserkonzeptes sind
nicht eingeplant. Die zeitliche Entwicklung hierzu bleibt abzuwar-
ten.
Aus dem Gremium wird angeregt, einen Ansatz für ein geplantes Ge-
werbegebiet in Greuth aufzunehmen.
Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind Kosten für die Abwasser-
studie sowie die mögliche Förderung hierzu eingesetzt. Für den Bau-
hof ist die Beschaffung eines Kippers/Anhängers geplant.
In diesem Zusammenhang wird die Anschaffung einer Kehrmaschine
empfohlen, vor einem Kauf sollte dies jedoch mit den Gemeindear-
beitern abgesprochen werden.
Nach weiterer kurzer Beratung kommt man überein, den Nachbarort
Rüdenhausen nach den Erfahrungen mit einer Kehrmaschine an
einem Rasentraktor zu befragen.
Eine weitere große Belastung des Haushaltes 2020 ist der Rad- und
Wirtschaftsweg Klinge mit Ausgaben i.H.v. 390.000 €, bei einer För-
derung i.H.v. 287.000 €.
Ein Baubeginn für diese Maßnahme kann aufgrund einer Forderung
der unteren Naturschutzbehörde frühestens ab dem 1. Juli erfolgen.
Die Kosten für die Überarbeitung Ortsprospekt (5.400 €) sowie das
Wanderkonzept Steigerwald (Planungskosten 850 € in 2020; Umset-
zungskosten 4.350 € in 2021) runden den Einzelplan 7 ab.
Der Verkauf der Fl.Nr. 11/1 Gemarkung Greuth konnte mit 45.000 €
eingestellt werden. Die Vermessungskosten hierzu trägt die Ge-
meinde Castell (2.000 €).
Des Weiteren sind Mittel für den Grundstückskauf Gemeindehaus
Wüstenfelden (für barrierefreien Gemeindesaal) i.H.v. 15.000 € sowie
Tiefbaukosten Weingarten (Bodenbelag Wetterschutzhütte/Parkplatz
Weingarten) über 23.000 € eingeplant.
Bei weiterem planmäßigem Verlauf ist die Gemeinde Castell ab dem
16.05.2022 schuldenfrei.
Da seitens des Gremiums keine weiteren Fragen bestehen, kann der
Haushalt auf dieser Grundlage mit den genannten Änderungen auf-
gestellt werden.
Der Haushalt kann somit, in Absprache mit der Verwaltung, im März
beschlossen werden.

3.   Verschiedenes

a) Bauplan zum Neubau eines Wohngebäudes, Wüstenfelden 33, Fl.
Nr. 78, Gemarkung Wüstenfelden
Es wird der Neubau eines zweigeschossigen Wohngebäudes in einer
Größe von 14,50 m x 8,0 m mit einem 25° Satteldach beantragt.
Bei dem Gebiet handelt es sich gemäß Flächennutzungsplan um
Grünfläche.
Das gemeindliche Einvernehmen zu dem geplanten Vorhaben wird
unter der Auflage erteilt, dass die Dachfarbe in Rot ausgeführt werden
muss.

b) Ferienbetreuung von Schulkindern in der Schule in Wiesentheid
Der Vorsitzende teilt dem Gemeinderat mit, dass der Markt Wiesent-
heid auch im Jahr 2020 eine Ferienbetreuung für Kinder von berufs-
tätigen Eltern anbietet, wenn sich mindestens 10 Schüler anmelden.
Der Markt Wiesentheid erhebt hierfür von den Eltern der Wiesenthei-
der Kinder einen Beitrag für die Halbtagesbetreuung in Höhe von 40
€ pro Woche und für die Ganztagesbetreuung von 56 € pro Woche
als Kostenbeteiligung.
Die Eltern der Kinder von auswärtigen Gemeinden müssen den dop-
pelten Beitrag entrichten.
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Vereins-Nachrichten aus Castell

Der Vorsitzende fragt nunmehr, ob die Gemeinde Castell bei An-
nahme dieses Angebots die hälftigen Kosten übernehmen würde, wie
dies in Abtswind und Rüdenhausen auch geschieht.
Der Gemeinderat ist sich einig, dass die Betreuung der ortsansässigen
Kinder durch die Kommune unterstützt werden sollte.
Das Gremium spricht sich dafür aus, das Angebot des Marktes Wie-
sentheid anzunehmen und die Ferienbetreuung für die Casteller Kin-
der mit 50 % Kostenbeteiligung zu den genannten
Abrechnungssätzen zu fördern.
Dies soll im Amtsblatt veröffentlicht werden, um eine hohe Resonanz
zu erzielen.

c) Spielplatz im Baugebiet Schupfäcker
1. Bürgermeister Jochen Kramer freut sich bekanntgeben zu dürfen,
dass die Sparkassenstiftung eine Spende von 1.000 Euro für die Aus-
stattung des Spielplatzes gewährt hat.
Hierfür bedankt er sich bereits an dieser Stelle.
Der Gemeinderat freut sich über die genannte Spende.

d) Aufnahme des Bürgerauszugs in das Weltkulturerbe
Hierzu wird ein Schreiben des bay. Staatsministeriums für Finanzen
und Heimat verlesen, wonach dieser Antrag abgelehnt wurde.
Zur Beurteilung der einzelnen Anträge wird für das beantragte
Brauchtum u. a. das Verhalten während der NS-Zeit sowie auf Ge-
schlechtsneutralität hinterfragt.
Das Gremium bedauert diese Einschätzung.

4.   Wünsche und Anträge öffentlich

a) Friedhof in Castell
Zum Zustand des Friedhofs soll ein Ortstermin am Samstag, den
25.01.2020 um 15.30 Uhr stattfinden.

5.   Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
Hierzu sind keine Bekanntgaben zu machen.

6.   Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der vergangenen
     Sitzung
Das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung wird genehmigt.

FFW Greuth e.V.

Generalversammlung
FREITAG, 31. 01. 2020, 20.00 Uhr Generalversammlung im FFW-
Haus

TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung
2. Todengedenken
3. Bericht des 1. Kommandanten
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht des 1. Vorstandes
7. Entlastung
8. Wünsche und Anträge
9. Schlusswort

Hierzu ergeht herzliche Einladung an alle Feuerwehrleute und Ver-
einsmitglieder.

SAMSTAG, 08. 02. 2020, 12.00 Uhr Kesselfleischessen im FFW-
Haus. Die FFW-Greuth lädt herzlich dazu ein.

1. Kommandant Horst Schönberger
1. Vorstand Stefan Giehl

Wählergruppe Wüstenfelden,
Freie Wählergemeinschaft Castell, Casteller Liste

Wahlveranstaltungen zur Kommunalwahl 2020
Die Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinde Castell laden in allen
Ortsteilen zu einer Wahlveranstaltung ein. Die Kandidaten stellen
sich vor und beantworten Fragen der Bürger und Bürgerinnen. Jochen
Kramer wird die Veranstaltung leiten. Die Kandidaten und Kandida-
tinnen für den Gemeinderat sind ebenfalls herzlich eingeladen und
können sich kurz vorstellen.

Die Veranstaltungen finden wie folgt statt:
FREITAG, den 07. 02. 2020, 19.30 Castell, Gasthaus Schwan
MITTWOCH, den 12. 02. 2020, 19.30 Uhr Greuth, Gemeindehaus
FREITAG, den 21. 02. 2020, 19.30 Uhr Wüstenfelden, Gemeindehaus

Christian Hähnlein
Brigitte Horak
Jürgen Weber

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Castell

kinderleicht & segensreich - Kirche für DICH am 02. 02. 2020
Herzliche Einladung zum Gottesdienst „kinderleicht & segensreich“
am SONNTAG, 02. 02. 2020, um 09.30 Uhr in unserer Kirche. 
Im Anschluss an den Gottesdienst ist bei Kaffee und Kuchen noch
Gelegenheit ins Gespräch zu kommen.

Evang.-Luth. Dekanat Castell

Dekanatsfrauentag am 08. 02. 2020
Nochmals herzliche Einladung zum Dekanatsfrauentag am SAMS-
TAG, 08. 02. 2020 im Gemeindehaus Castell. Folgender Ablauf ist
geplant: Beginn um 09.00 Uhr im Gemeindehaus Castell. Der Bü-
chertisch ist ab 08.40 Uhr geöffnet. 
Sr. Ruth Meili (Schwanberg) wird zum Thema „Gelebtes Beten und
gebetetes Leben“ sprechen. Kaffeepause und Workshops schließen
sich an. Mit einem Abendmahlsgottesdienst (Ende ca. 13.00 Uhr)
schließt der Vormittag ab. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für eine kleine Spende zur De-
ckung der Unkosten sind wir dankbar.
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Amtsstunden und Erreichbarkeit des 1. Bürgermeisters
Gerhard Ackermann: DIENSTAG von 10.00 bis 12.00 Uhr,
DONNERSTAG von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
Tel.-Nr. (Rathaus): (0 93 83) 9 99 71, Tel. (privat): (0 93 83) 17 65.
Mail: buergermeister@ruedenhausen.de.

Einladung zur Sitzung

Am MONTAG, den 03. 02. 2020, 19.30 Uhr findet im Sitzungssaal
des Rathauses Rüdenhausen eine Marktgemeinderatssitzung statt. Die
Sitzung ist öffentlich / nichtöffentlich.

Rüdenhausen, den 26. 01. 2020
Ackermann, 1. Bürgermeister

Die TAGESORDNUNG lautet:

1.      Eröffnung u. Begrüßung
2.      Genehmigung des öffentlichen Protokolls der letzten Sitzung
3.      Haushalt 2020; Beschluss der Haushaltssatzung 2020 mit allen
        Anlagen gem. Art. 65 Abs. 1 GO
4.      Antrag auf Verlegung eines Erd-Weges und Grabens, Fl.-Nrn.
        582 und 583
5.      Bauantrag zur Sanierung eines Wohnhauses, Marktstr. 11
6.      Bauantrag für eine Lagerhalle Fl.-Nr. 72/2, Raiffeisenstraße 16a
7.      Bauantrag für eine Lagerhalle Fl.-Nr. 72/1, Raiffeisenstraße 18
8.      Bauvoranfrage zum Anbau eines Zimmers an ein best. Ge-
        bäude, Lerchenstraße 10, Fl.-Nr. 146
9.      Antrag für eine Grababdeckung Grab Nr. 52
10.    Umlagebescheid der Verwaltungsgemeinschaft
11.    Beschluss zur Aufstellung einer Gestaltungssatzung
12.    Verschiedenes
13.    Wünsche und Anträge
14.    Bürgerfragen zu den behandelten Themen
15.    Nichtöffentliche Sitzung

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung
der öffentlichen Straßen und die Sicherung
der Gehbahnen im Winter vom 13.01.2020

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5.
Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes
vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 375), erlässt Markt Rüdenhausen fol-
gende

Verordnung

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Inhalt der Verordnung
Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Rei-
nigungs- und Sicherungspflicht auf den öffentlichen Straßen des
Marktes Rüdenhausen. 

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit ihren
Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs.
4 S. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der jeweiligen Fas-
sung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, Sei-
ten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und Radwege und die
der Straßen dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern und Grün-
streifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im
Sinne dieser Verordnung

Amtliches aus Rüdenhausen
(2) Gehbahnen sind
a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abge-
grenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbesondere Gehwege sowie
gemeinsame Geh- und Radwege) und die selbstständigen Gehwege
sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und Radwege

oder

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, die
dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der öffentlichen
Straßen in der Breite von 1,50 m, gemessen vom begehbaren Stra-
ßenrand aus. 

(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in
geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist.
Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder
ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den
Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayStrWG).

Reinhaltung der öffentlichen Straßen

§ 3 Verbote
(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt,
öffentlichen Straßen mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder verunrei-
nigen zu lassen.

(2) Insbesondere ist es verboten,
a) auf öffentlichen Straßen Putz-, Waschwasser, Jauche oder sonstige
verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu las-
sen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu säubern, Ge-
brauchsgegenstände auszustauben oder auszuklopfen; Tiere in einer
Weise zu füttern, die geeignet ist, 
die Straße zu verunreinigen;
b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; 
c) Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behält-
nisse sowie Eis und Schnee 
1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern,
2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern,
wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden können,
3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene
Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten oder einzubrin-
gen.

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt.

Reinigung der öffentlichen Straßen

§ 4 Reinigungspflicht
(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Ei-
gentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstü-
cken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im
Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Stra-
ßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffentlichen Straßen
mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten
Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grund-
stücke werden über diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu
denen über dazwischenliegende Grundstücke in rechtlich zulässiger
Weise Zugang oder Zufahrt genommen werden darf.

(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeich-
nis (Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird es über
mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an
eine derartige Straße an, während es über eine andere mittelbar er-
schlossen wird, so besteht die Verpflichtung für jede dieser Straßen.

(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reini-
gen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen kei-
nen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die von ihrem
Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden kann.

(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger,
deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit
auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen.
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(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigten im Sinne des Absatzes 1 sind
die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dau-
ernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungsrechts nach
§ 1093 BGB.

§ 5 Reinigungsarbeiten
Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinter-
lieger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öf-
fentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten
Reinigungsflächen, zu reinigen. Sie haben dabei die Gehwege, die
gemeinsamen Geh- und Radwege, die Radwege und die innerhalb
der Reinigungsflächen befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich
der Parkstreifen) nach Bedarf
a) zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu ent-
fernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen für Bio-
müll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern möglich ist);
entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den Grünstrei-
fen. Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch
das Laub – insbesondere bei feuchter Witterung – die Situation als
verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzuführen.
b) von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflan-
zen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper
wächst.
c) insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Ab-
flussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit diese innerhalb
der Reinigungsfläche (§ 6) liegen.

§ 6 Reinigungsflächen
(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwi-
schen der gemeinsamen Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem
Straßengrundstück,

und

a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnisses (An-
lage)
der Fläche außerhalb der Fahrbahn,

b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnisses (An-
lage)
einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 0,5 Meter
verlaufenden Linie 
innerhalb der Fahrbahn,

c) bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnisses (An-
lage)
der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte

liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grund-
stück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus senkrecht
zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden.

(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öf-
fentliche Straße, an die das Grundstück angrenzt, einschließlich der
gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen.

§ 7 Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger
(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten
Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie
bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich zur Er-
füllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen;
das Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen Vorder- und Hinter-
liegern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung der Reinigungsarbeiten)
abgeschlossen sind.

(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen
Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße
nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück angrenzt.

§ 8 Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder-
und Hinterliegern

(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung
der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu
regeln.

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder-
oder Hinterlieger eine Entscheidung der Gemeinde über die Reihen-
folge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen haben,
beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zuge-
ordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesent-
lich, kann die Entscheidung beantragt werden, dass die Arbeiten nicht
in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die Zeit-
abschnitte in demselben Verhältnis zueinanderstehen, wie die Grund-
stücksflächen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter

§ 9 Sicherungspflicht
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum
oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimm-
ten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öffentlichen
Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr Grundstück mit-
telbar erschließen, auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhal-
ten.

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die
Sicherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) in-
nerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn diese
nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt sind.

§ 10 Sicherungsarbeiten
(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werk-
tagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr
von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit ge-
eigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit
Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseiti-
gen. Bei besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen oder starken Stei-
gungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese
Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr5 so oft zu wiederholen, wie
es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder
Besitz erforderlich ist.

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der
Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder er-
schwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und
Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten.

§ 11 Sicherungsfläche
(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb
der in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Gehbahn nach § 2
Abs. 2. 
(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.

Schlussbestimmungen

§ 12 Befreiung und abweichende Regelungen
(1) Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 ge-
währt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die unverzügliche Rei-
nigung besorgt.

(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer er-
heblichen unbilligen Härte führen würden, die dem Betroffenen auch
unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der Interessen
der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet werden kann,
spricht die Gemeinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus
oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst eine angemessene Rege-
lung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in Fäl-
len, in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinterlieger
keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter Be-
dingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 13 Ordnungswidrigkeiten

Gem. Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer GeIdbuße bis zu ein-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreini-
gen lässt,
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2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht
erfüllt,
3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht recht-
zeitig sichert.

§ 14 Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am 01.04.2020 in Kraft. Sie gilt 20 Jahre.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung
und Sicherung der öffentlichen Straßen vom 25.09.2000 außer Kraft.

Rüdenhausen, den 13.01.2020
Ackermann, Erster Bürgermeister

Anlage 1 (zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6 der Verordnung)

Straßenreinigungsverzeichnis

Gruppe A (Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege
sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Parkstreifen)

Gruppe B (Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahrbahn-
ränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten Breite)

Marktstraße (zwischen Ortseinfahrt aus Richtung Wiesentheid und
Kreuzung Raiffeisenstraße)
Raiffeisenstraße

Gruppe C (bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte)

Am Goldbrunnen

Am Sportplatz

An der Leyermühle

Bachstraße

Gartenstraße

Hans-Full-Straße

Hindenburgstraße

Industriestraße

Jahnstraße

Kirchplatz

Lerchenstraße (soweit befestigt)

Marktstraße (zwischen Kreuzung Raiffeisenstraße und Kreisverkehr
Süd (Castell)

Muckenbaumstraße

Paul-Gerhardt-Platz

Parkstraße

Ringstraße

Rosenstraße

Sandstraße

Schirnbachstraße

Schloßstraße

Wiesenstraße

Feste Termine:

VdK: Jeden 1. Montag im ungeraden Monat um 16.00 Uhr im Gasthof
Lehner: Kaffeenachmittag;
Jeden 1. Montag im geraden Monat um 16.00 Uhr im Hotel Behrin-
ger: Kaffeenachmittag;

Osteoporose: Jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr Funktionstrai-
ning mit Physiotherapeut in der Turnhalle;

Weinkeller am Schloß: Jeden Freitag ab 19.00 Uhr geöffnet;

Seniorennachmittag: jeden 3. DONNERSTAG im Monat.

Singverein: Jeden Mittwoch um 20.00 Uhr Chorprobe im Paul-Ger-
hardt-Haus;

Posaunenchor: Jeden Dienstag um 20.00 Uhr Probe im Paul-Ger-
hardt-Haus;

Ehem. Posaunenchorbläser/-innen: Freitag 18.00 bis 19.00 Uhr Probe
im Paul-Gerhardt-Haus;

Wengertsmusikanten: Jeden Montag um 20.00 Uhr Probe im Paul-
Gerhardt-Haus.

Frauenstammtisch: Kellerasseln, jeden 2. Freitag im Monat um 19.00
Uhr im Weinkeller am Schloß.

Nordic-Walking: Jeden Montag ab 15.00 Uhr, Treffpunkt Turnhalle.

Bodyworkout: Jeden Montag von 19.00 bis 20.00 Uhr, entfällt in den
Ferien.

Kinderturnen: Jeden Donnerstag (ausser in den Ferien), 16.00 bis
16.45 Uhr in der Turnhalle.

Männersportgruppe: Jeden Montag ab 20.00 Uhr in der Turnhalle.

Frauengymnastik: Jeden Donnerstag, von 19.00 bis 20.00 Uhr in der
Turnhalle

Termine in Rüdenhausen
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Marktgemeinderatssitzung
am Donnerstag, den 06. 02. 2020

Am DONNERSTAG, 06. 02. 2020 um 19.15 Uhr findet im Rathaus
Wiesentheid, großer Sitzungssaal, eine Gemeinderatssitzung statt.

Dr. Werner Knaier, 1. Bürgermeister 
TAGESORDNUNG

A.     Öffentliche Sitzung

1.      Anerkennung der Kindergartenbedarfserhebung 2020-2023

2.      Aufstellungsbeschluss Wohnbaugebiet Feuerbach

3.      Bauangelegenheiten

3a.    Spielplatz Weihersbrunnen III/3

3b.    Bauantrag zum Anbau an ein bestehendes Wohnhaus in Holz-
        bauweise, Jahnstraße 32, Fl. Nr. 1045, Gemarkung Wiesentheid

3c.    Bauantrag zum Um- und Anbau eines bestehenden Wohnhau-
        ses, Zur Fuchsenmühle 1, Fl. Nr. 99, Gemarkung Reupelsdorf

3d.    Sonstige Bauangelegenheiten

4.      Wünsche und Anträge öffentlich

Familienstützpunkt Wiesentheid

Das NEUE Programm vom FAMILIENSTÜTZPUNKT für das 1. Halb-
jahr 2020 ist da! Sie finden es online unter www.kitzingen.de/familie
Oder im Rathaus Wiesentheid als Flyer zum Mitnehmen!

Angebote für Eltern und Kinder

„Spiel und Bewegung für die Kleinsten“ Zusammen mit ihrem Baby
erleben, wie es durch die verschiedenen Bewegungen aktiviert wer-
den kann, mit praxisnahen Umsetzungen im Alltag, mit Claudia Dörr,
Heilerzieherin und PEKIP-Gruppenleiterin, Angebot für Eltern mit
Kindern im ersten Lebensjahr, Unkostenbeitrag 3,– €
FREITAG, 31. 01. 2020 von 14.30 bis 16.30 Uhr. In der Musikschule
Wiesentheid.

„Das bewegte Wohnzimmer“ Hier erhalten Sie Spielideen und In-
formationen zur Bewegungsförderung und Entwicklung Ihres Kindes
sowie Tipps und viele Anregungen für Zuhause. Mit Claudia Dörr,
Heilerzieherin und PEKIP-Gruppenleiterin, für Eltern mit Kindern zw.
12 und 36 Monate, Kosten: 2,– €
FREITAG, 07. 02. 2020 von 14.30 bis 16.30 Uhr. In der Musikschule
Wiesentheid.

„Leckeres & Gesundes für die Kita-Brotzeit“ Kinder essen gerne das,
was sie selber mitkochen dürfen! Wir bereiten mit den Eltern und Kin-
dern  zusammen abwechslungsreiche und gesunde Snacks für die
Kita zu. Für Eltern mit Kindern zw. 2-3 Jahren. Mit Elke Römmelt, Di-
ätassistentin und Ernährungscoach. Unkostenbeitrag 3,– €
MONTAG, 17. 02. 2020 von 16.00 bis 18.00 Uhr. Schulküche Ni-
kolaus-Fey-Schule, Wiesentheid.

Anmeldungen an: www.aelf-kt.bayern.de/ernaehrung/familie

Amtliches aus Wiesentheid

Informationen aus Wiesentheid

„Eltern-Kind-Yoga“ Zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung bietet
dieser Yoga-Workshop eine Mischung von Methoden, Übungen und
Spielen, die Stress und Anspannung aus dem (Beziehungs-) Alltag ab-
bauen. Groß und Klein finden hier eine Chance, sich selbst und an-
dere aus neuen Blickwinkeln zu sehen und kennenzulernen und das
gegenseitige Vertrauen zu stärken. Mit Irina Selig, Soz. Päd. und Yo-
galehrerin. Für Eltern/Großeltern mit Kindern von 4-6 Jahren. (Bitte
Yoga-bzw. Isomatte, Yogakissen, Decke und Socken mitbringen).
SAMSTAG, 08. 02. 2020 von 10.00 bis 11.30 Uhr. In Historischen
Pfarrhaus, Alban-Wolf-Saal, Schlossplatz 2, 97353 Wiesentheid.

Anmeldungen an: familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

„Offener Eltern-Kind-Treff“ Ein Angebot für Eltern mit Kindern von
0-3 Jahren. Informationen und Austausch für Eltern, Musik und Spie-
len für Kinder. Außerdem regelmäßige Bastelangebote nach Jahres-
zeiten, Vorträge zu erziehungsrelevanten Themen, sowie das eigene
Frühvorleseförderprojekt „Babybücher Club“, bei dem Eltern über ak-
tuelle Babybücher und Vorlesetipps informiert werden. Immer Don-
nerstags außerhalb der Schulferien von 10.00 bis 11.30 Uhr in der
Musikschule Wiesentheid. Ohne Anmeldung.

Ferienbetreuungsangebot 2020 in Wiesentheid
Die Marktgemeinde Wiesentheid bietet Ferienbetreuung für Kinder
von berufstätigen Eltern an. Da viele Eltern die Urlaubsplanung für
das kommende Jahr schon im Herbst anreichen müssen, steht seit
Ende des Sommers unser Ferienbetreuungsangebot 2020 im Internet.
Anmeldungen sind ab sofort und bis zum 28. 02. 2020 möglich!
Die Ferienbetreuung findet nur statt, wenn bis zur Anmeldefrist je-
weils 10 Teilnehmer pro Ferienzeitraum gemeldet sind!
Weitere Informationen und Anmeldeformulare zur Ferienbetreuung
2020 stehen zum Download unter www.wiesentheid.de bereit. Das
Anmeldungsformular kann persönlich im Rathaus abgegeben oder
unterschrieben und gescannt an folgende E-Mail geschickt werden:
familienstuetzpunkt@wiesentheid.de
Eine Bestätigung Ihrer Anmeldung bekommen Sie per Mail nach Be-
endigung des Anmeldefrist. Bitte hierfür eine E-Mail-Adresse im An-
meldeformular angeben!

Ansprechpartnerin: Eva Virué
Telefon (0 93 83) 97 35-38    familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

Jugendtreff Häng up

Öffnungszeiten
Für Jugendliche von 12 bis 18 Jahre:
MONTAG – MITTWOCH:   15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
DONNERSTAG:                   15.00 Uhr bis 19.30 Uhr
FREITAG:                             15.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Für Kinder von 8 bis 11 Jahre:
FREITAG:                             13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Öffnungs- und Schließzeiten in den Ferien werden rechtzeitig vor Fe-
rienbeginn bekannt gegeben.

Kontakt
TELEFON:       (0 93 83) 9 09 98 76
MOBIL:            (01 51) 61 63 15 15
E-MAIL:            jugendtreff@wiesentheid.de
Homepage:      www.wiesentheid.de

Soziale Medien
FACEBOOK:    offener Jugendtreff Wiesentheid
INSTAGRAM:   juz_whd

Aktionen im Februar
Für Kids von 8 bis 11 Jahre:
FREITAG, 07. 02. 2020: Wir backen Valentinsgeschenke!
FREITAG, 14. 02. 2020: Besuch der Seniorenresidenz: wir wollen
gemeinsam Valentinsfreude verbreiten und unsere selbstgebackenen
Geschenke verteilen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Häng up. Rück-
kehr bis 15.20 Uhr. Der offene Treff ist geschlossen!
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Für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren:
DONNERSTAG, 06. 02. 2020 bis DONNERSTAG, 13. 02. 2020: 
Geheime Valentinspost: Schreibt in unserer Love-Ecke kleine Bot-
schaften für eure Freunde.
FREITAG, 14. 02. 2020: Valentinspostausgabe! Kommt alle vorbei,
wir leeren die Love-Box und verteilen eure Valentinskarten.
DONNERSTAG, 27. 02. 2020: Ausflug in die Kletterhalle Würzburg! 

Uhrzeit: 13.45 bis ca. 19.00 Uhr
Anmeldung bis 20. 02. 2020 im Häng up
Kosten: 7,– €

Öffnungszeiten in den Faschingsferien
MONTAG, 24. 02. 2020: GESCHLOSSEN!
DIENSTAG, 25. 02. 2020: GESCHLOSSEN!
MITTWOCH, 26. 02. 2020:15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
DONNERSTAG, 27. 02. 2020:GESCHLOSSEN! - Ausflug Kletterhalle
FREITAG, 28. 02. 2020: 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr (Kids)

15.30 Uhr bis 19.30 Uhr (Jugendliche)

Kinderfreizeit in den Osterferien!
Das Häng up bietet wieder eine Freizeit für Kinder im Alter von 8 bis
12 Jahren an! 
Diese findet in den Osterferien vom 14. 04. bis 17. 04. 2020 statt. 
Nähere Infos bezüglich Programm, Anmeldung, Kosten usw. folgen
in Kürze.

Freiwillige Feuerwehr Markt Wiesentheid

Jahreshaupt- und Dienstversammlung 2020
Am SAMSTAG, den 01. 02. 2020 findet um 19.00 Uhr die Jahres-
haupt- und Dienstversammlung 2020 der Stützpunktfeuerwehr des
Marktes Wiesentheid im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses
statt. Hierzu laden wir unsere aktiven, jugendlichen, passiven und
fördernden Mitglieder recht herzlich ein.

TAGESORDNUNG:
1.   Begrüßung und Totengedenken
2.   Bericht des 1. Vorsitzenden
3.   Bericht des 1. Kommandanten
4.   Bericht des Jugendleiters
5.   Bericht des Kassiers
6.   Bericht der Kassenprüfer, Entlastung Vorstandschaft
7.   2020: 20 Jahre neues Feuerwehrgerätehaus: Aktionen
8.   Belehrung nah dem Infektionsschutzgesetz:
     Lebensmittelverarbeitung bei Veranstaltungen
9.   Änderung der Vereinssatzung: Information und Beschluss
10. Grußworte unserer Gäste
11. Wünsche und Anträge

Michael Rückel, 1. Kommandant
Florian Patzolt, 1. Vorsitzender

Maschinistenausbildung
Am MONTAG, 03. 02. 2020 findet um 19.00 Uhr eine Ausbildung
für die Fahrzeugmaschinisten statt.

Technischer Dienst
Am MITTWOCH, 05. 02. 2020 findet um 18.00 Uhr ein technischer
Dienst im Feuerwehrgerätehaus statt.

MTA-Ausbildung
Am DONNERSTAG, 06. 02. 2020 findet um 19.00 Uhr ein Ausbil-
dungsabend im Rahmen der Modularen-Truppmann-Ausbildung statt.

TSV/DJK Wiesentheid 1905 e.V.

Selbstverteidigungskurs in Wiesentheid
Ausrichter:
Taekwon-Do Abteilung des TSV/DJK Wiesentheid 1905 e.V.

Themen:
effektive Selbstverteidigungstechniken, Sensibilisieren in SV-Situatio-
nen, praktische Anwendungen von SV-Techniken

Anhand von konkreten Übungen und Szenarien lernt man gefährliche
Situationen zu meiden / bzw. wie man sich in gefährlichen Situatio-
nen am besten verhält.
Durch das Trainieren von Schlägen, Kniestößen und Tritten werden
Hemmungen abgebaut. Das Selbstvertrauen wird gestärkt.

Trainingsort: DJK Sportheim/Dachboden Jahnstr. Wiesentheid
Termine: ab 03. 03. 2020, immer dienstags
8 Trainingseinheiten, jeweils von 19.00 bis 20.00 Uhr
Kursgebühr: 60,– € für Vereinsmitglieder
80,– € für Nichtmitglieder
Teilnehmerzahl: min. 10 Pers. max. 20 Pers.
Mindestalter 14 Jahre
Voraussetzung: Gute Gesundheit
Ausrüstung: lockere Sportbekleidung
Anmeldung/Info: ab sofort bis spätestens 21. 02. 2020
unter email: selbstverteidigung.wiesentheid@gmail.com

Jagdgenossenschaft Wiesentheid

Versammlung der Jagdgenossen von Wiesentheid
Alle Grundstückseigentümer die jagdbare Fläche in der Gemarkung
Wiesentheid besitzen, werden zu einer nichtöffentlichen Versamm-
lung der Jagdgenossen am SAMSTAG, 07. 03. 2020 um 19.00 Uhr
ins Feuerwehrhaus eingeladen.

Die TAGESORDNUNG lautet:
1. Protokoll der letzten Versammlung
2. Kassenbericht
3. Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers
4. Verwendung des Pachtschillings 2020
5. Art der Jagdnutzung der Gemeinschaftsjagdreviere
6. Art der Verpachtung und über die Pachtbedingungen
7. Erteilung des Zuschlags bei der Jagdverpachtung
8. Wünsche und Anträge

Der Jagdpachtschilling für 2019 wurde ausgezahlt.

Der Jagdvorsteher

1. FC Geesdorf

Vorbereitungsspiele
SONNTAG, 02. 02. 2020 um 15.00 Uhr
1. FC Geesdorf – ATSV Erlangen (Bayernliga) in Abtswind, Kunstra-
senplatz

SAMSTAG, 08. 02. 2020 um 15.00 Uhr
VfL Volkach – 1.FC Geesdorf in Gaibach

VdK Ortsverband Wiesentheid

Einladung an alle Mitglieder, Angehörige und Freunde.
Unser 1. Stammtisch 2020 findet statt am 07. 02. 2020 um 15.00 Uhr
in der Ratsstube. Wir möchten gerne mit Ihnen auf das „Neue Jahr
2020“ anstoßen. 

Unser 1. Vorsitzender G. Brand und sein Team freuen sich sehr über
ein Wiedersehen im neuen Jahr.

Vereins-Nachrichten aus Wiesentheid
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Kolpingsfamilie Wiesentheid

Große Familiensitzung der KOKAGE
Die Familien-Faschingssitzung der KOKAGE Wiesentheid findet in
diesem Jahr am 16. 02. 2020 statt. Neben den flotten und sehens-
werten Tanzdarbietungen der KOKAGE-Tanzgruppen, werden auch
Gäste das Programm bereichern.
Mit dem diesjährigen Motto „Dschungel“ wird die Steigerwaldhalle
in Wiesentheid wieder prächtig dekoriert sein.
Beginn: SONNTAG, 14.00 Uhr (bis ca. 17.30 Uhr)
Tischreservierungen unter Tel. (0 93 83) 70 03 erwünscht.
Die KOKAGE (Kolping-Karneval-Gesellschaft) freut sich auf ihren Besuch.

Soldatenkameradschaft Reupelsdorf

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung am SONNTAG,
den 02. 02. 2020 um 14.00 Uhr im Gemeinschaftshaus.

TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Rückblick Schriftführerin
3. Bericht Kassierers
4. Bericht Kassenprüfer/Entlastung Kassierers
5. Ehrungen
6. Wünsche und Anträge
Wir würden uns sehr freuen, wenn zahlreiche Mitglieder teilnehmen
würden.

Manfred Marx, 1. Vorstand

Bündnis 90/Die Grünen

Veranstaltung „Klimawandel vor Ort“
Wir laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am MONTAG,
den 03. 02. 2020 um 19.00 Uhr in das evang. Gemeindehaus (Bahn-
hofstraße) Wiesentheid ein. Erfahren Sie, welche Auswirkungen der
Klimawandel beispielsweise für den Garten- und Weinbau sowie die
Forstwirtschaft bedeutet. Diskutieren Sie mit uns, welche Maßnahmen
konkret helfen, in Wiesentheid aktiven Klimaschutz zu betreiben.

Bund Naturschutz in Bayern e.V. (BN)
Ortsgruppe Wiesentheid / Geiselwind / Prichsenstadt

Einladung zu den alljährlichen Schnittkursen bei der Fa. Pflanzen
Weiglein in Geesdorf (an der Untersambacher Straße) jeweils von
09.00 bis ca. 12.00 Uhr
Es sind noch Teilnehmerplätze frei! Bitte umgehend anmelden!
am 01. 02. 2020 Obstbaumschittkurs (junge und alte Bäume)
und 15. 02. 2020 Gehölzeschnittkurs (Sträucher, Stauden, Rosen ect.)
Die Kurse werden von den Gartenbaumeistern Alfons und Christian
Weiglein fachmännisch und anschaulich abgehalten. Dabei u.a. fol-
gende Themen behandelt: Schnittzeitpunkte, Schnitttechniken, Ge-
räteauswahl, Baum- und Gehölzarten, Pflanzzeitpunkte, Krankheiten,
Dünger, Baum- bzw. Gehölzpflege.
Bei der Fa. Pflanzen Weiglein können alle erforderlichen Geräte zum
Obstbaum- und Gehölzschnitt sowie die Jungpflanzen erworben
bzw. bestellt werden.
Der Unkostenbeitrag beträgt von pro Teilnehmer 13,50 € einschl.
einer Brotzeit. Davon kommt ein Teilbetrag unserer BN-Ortsgruppe
zugute. Wir verwenden das Geld z.B. für die Anlage neuer Obst-
baumwiesen.
Seit 30 Jahren konnten wir so ca. 420 Bäume und 800 Sträucher an
pflanzen. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Aktivitäten ist der Schutz
der heimischen Singvögel, z. B. durch das Aufhängen von Nisthilfen.
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl pro Kurs und des erfahrungs-
gemäß starken Interesses an diesen Kursen bitten wir um baldmög-
lichste Anmeldung bei der Fa. Weiglein unter Tel. 09383 / 99350, per
E-mail an info@pflanzen-weiglein.de oder über http://www.pflanzen-
weiglein.de.

Norbert Schneider, 1. Vorsitzender; Tel. (0 93 83) 14 42

Katholische Kirche St. Mauritius

Abbau der Weihnachtsdekoration und Kirchenputz
Herzliche Einladung zum Abbau der Weihnachtsdekoration und zum
Kirchenputz am FREITAG, 31. 01. 2020 um 16.00 Uhr.
Den Abschluss bildet eine gemütliche Runde bei Kaffee, Tee und Ge-
bäck. Wer aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht dabei sein
kann, kann uns mit einer Spende in die Brotzeitkasse (Opferstock)
unterstützen.

Paul Schug, Kirchenpfleger

Weltladen Wiesentheid e.V.

Wir sind zu folgenden Zeiten gerne für Sie da: DIENSTAG bis SAMS-
TAG von 09.00 bis 12.00 Uhr. DIENSTAG bis FREITAG von 14.00
bis 18.00 Uhr. Am Montag haben wir geschlossen.
Ladentreff: jeden 1. DONNERSTAG im Monat um 18.00 Uhr im
Weltladen, Bahnhofstr. 9, Dauer ca. 1 Std. Kontakt: Helma Schug,
Tel. (0 93 83) 25 15; Gundi Schneider, Tel. (0 93 83) 10 20.
Wer mitmachen möchte, einfach melden.
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Gottesdienstzeiten

SAMSTAG, 01. 02. 2020
Wiesentheid      18.30 Uhr  Abendgottesdienst
                                           Gastprediger: Prof. Dr. Seubert

SONNTAG, 02. 02. 2020
Wiesentheid      09.00 Uhr  Gottesdienst mit hlg. Abendmahl
                                           und Kindergottesdienst
Castell               09.30 Uhr  Gottesdienst „kinderleicht & segensreich“
                                             mit hlg. Abendmahl und Segnung
                                             der Kinder in Castell
Kleinlangheim   10.10 Uhr  Gottesdienst
Abtswind          10.15 Uhr  Gottesdienst
Rüdenhausen    10.15 Uhr  Gottesdienst mit hlg. Abendmahl

SAMSTAG, 01. 02. 2020 Samstag der 3. Woche im Jahreskreis
st   18.30   (PI)     Messfeier für Leonhard, Sabine u. Willi Böhm + Eva
                           u. Gottfried Schäfer u. Angeh.
ga  18.30   (PG)    Messfeier Scheinkollekte mit Blasiussegen für
                           Oskar u. Emilie Friedrich

SONNTAG, 02. 02. 2020 Darstellung des Herrn – Lichtmess
mü 07.30             Messfeier (Krypta)
ge  09.00   (AU)   Messfeier mit Blasiussegen für Katharina u. Stefan
                           Nußbaum
gl   09.00   (HM)  Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen
kl   09.00   (PI)     Messfeier mit Blasiussegen für Verst. d. Fam. Federsel
so  09.00   (HH)   Messfeier mit Blasiussegen Pfründestiftung + Fam.
                           Alfred Utz u. Angeh. + Gudrun Schlereth III
mü 09.00             Choralamt
sh  09.00   (LK)    Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen
sw  09.00   (PP)    Messfeier mit Blasiussegen
sh  09.45   (Gb)    Kinderkirche (Arche)
wi  10.30   (PG)    Messfeier mit Blasiussegen für Leonhard u. Doro-
                           thea Mathee u. Sebastian u. Anna Oeder + Zitta
                           Lutz II. + Paul Riederer + Maria u. Georg Geißinger
                           + Franz u. Ida Schug u. Angeh. + Ludwig u. Karo-
                           lina Schwarz mit Sohn u. Tochter + Georg Stöckin-
                           ger II. + Marta Kenkmann + Leonhard Rehberger
rö  10.30   (PP)    Messfeier mit Blasiussegen für Bayer u. Walter u.
                           Angeh. + Eltern Deppisch u. Arnold + Ursula u. Leo
                           Fröhlich u. Angeh. + Brigitte Dietmeyer
mb 10.30   (Gb)    Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen
az  10.30   (HM)  Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen
mü 10.30             Messfeier
gh  10.30   (PI)     Messfeier mit Vorstellung der Kommunionkinder
                           und Blasiussegen für Afra Magg + Juliane Müsch III.
di   10.30   (HH)   Messfeier mit Blasiussegen für Barbara Flury
ga  10.30             Kinderkirche (alte Schule)
mü 17.45             Vesper

MONTAG, 03. 02. 2020 Hl. Blasius und Hl. Ansgar, Bischöfe
jä   19.00   (PG)    Messfeier mit Blasiussegen für Hermann Ebert
sh  19.00   (PP)    Messfeier gestiftetes Amt

DIENSTAG, 04. 02. 2020 Hl. Rabanus Maurus
wi  08.00             Laudes, anschl. Frühstück (Benefizium)
sh  14.00   (PP)    Dank-Gottesdienst anlässl. der Verabschiedung
                           von Frau Lucas
wi  15.30   (Gb)    Rosenkranz, anschl. Kommunionfeier
                           (Seniorenresidenz)
st   18.30             Rosenkranz
st   19.00   (PG)    Messfeier mit Blasiussegen für Leb. u. Verst. d. Fam.
                           Georg u. Ludmilla Schäfer + Lorenz, Ottilie u.
                           Marion Hüttner
hö  19.00   (PI)     Messfeier mit Blasiussegen
ov  19.00   (PP)    Messfeier mit Blasiussegen für Steffi Rott u. Angeh.
                           d. Fam. Lehrich, Staudt u. Rott + Vitus u. Ida Thaler
                           u. verst. Angeh. + Ernst Thaler II. + Berta Erhard II.

MITTWOCH, 05. 02. 2020 Hl. Agatha
no  10.00   (PI)     Ortspatrozinium Agatha Messfeier mit Blasiussegen
                           und Segnung des Johannesweines für Robert u.
                           Luzia Borst u. Angeh. + Isolde, Elisabeth u. Niko-
                           laus Schneider u. Alice Kram + Roman Schneider
                           + Franz u. Christiane Gürsching + Ernst Reichert
                           u. Angeh. + Zum Dank - Walter u. Karl Roßdeut-
                           scher u. Eltern
st   14.00   (LK)    Wort-Gottes-Feier anschl. Fasching (Pfarrhaus)
di   19.00   (PI)     Messfeier gestiftetes Amt

DONNERSTAG, 06. 02. 2020 Hl. Paul Miki und Gefährten
so  14.30   (PP)    Krankenkommunion
so  18.30   (IW)    Weggottesdienst für Kommunionkinder und ihre
                           Familien (Klosterkapelle Volkach)
so  18.30             Rosenkranz
sw  18.30             Rosenkranz
la   19.00   (PG)    Messfeier für Angelika Werner III + Anna u. Alois
                           Weickert u. Angeh.
gl   19.00   (Gb)    Andacht
so  19.00   (PP)    Messfeier Pfründestiftung + Gertraud und Lukas
                           Neeser + Fam. Jakob u. Reiter
sw  19.00   (PI)     Messfeier Stiftungsmesse

FREITAG, 07. 02. 2020 Freitag der 4. Woche im Jahreskreis
wi  08.30   (PG)    Messfeier für Arme Seelen best.v. d. Herz-Jesu-Fa-
                           milie + Dr. Klaus u. Juliane Geißler + Katharina Sin-
                           ger
no  08.30   (PP)    Krankenkommunion
ki   14.00             Betstunde
wi  18.00             Herz-Jesu Rosenkranz-Andacht
gh  19.00   (PI)     Messfeier für Johann Hoh

Änderungen vorbehalten

Täglich um 18.00 Uhr Rosenkranz in St. Mauritius Wiesentheid 

Abkürzungen:
az = Atzhausen, di = Dimbach, dü = Düllstadt, ga = Gaibach,
ge = Geesdorf, gh = Gerlachshausen, gl = Großlangheim,
hö = Hörblach, ki = Kirchschönbach, kl = Kleinlangheim, la = Laub,
mb = Mainbernheim, mü = Münsterschwarzach, ne = Neuses,
no = Nordheim, jä = Järkendorf, ov = Obervolkach, pr = Prichsen-
stadt, re = Reupelsdorf, ri = Rimbach, rö = Rödelsee, rü = Rüden-
hausen, sh = Stadtschwarzach, so = Sommerach,
st = Stadelschwarzach, sw = Schwarzenau, un = Untersambach,
wi = Wiesentheid

(  ): PG= Pfr. Göttke, PP= Pater Philippus, PI = Pater Isaak, AU = Aus-
hilfe, Gb = Gottesdienstbeauftrage/r, HM = Hermann Menth,
HH = Prof. Heribert Hallermann, HS =  Prof. Hans Joachim Schulz,
LK = Lorenz Kleinschnitz, KL = Karl Leierseder, IW = Schwester Isabel
Westphalen, SK = Stephan Kleinhenz, UR = Uwe Rebitzer,
VS = Verena Sauer;

Evangelische Gottesdienste

Katholische Gottesdienste
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Sprechtage und Öffnungszeiten

Bayerisches Rotes Kreuz
Ambulante Pflege des Bayer. Roten Kreuzes
Die Sozialstation des BRK im Kreisverband Kitzingen bietet auch im
Raum Wiesentheid/Prichsenstadt umfassende Dienstleistungen im
Bereich Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft an.
Sie erreichen unser Büro im Seniorenpark Wiesentheid regelmäßig
vormittags unter (0 93 83) 9 03 24 23 oder (0 93 21) 21 03 50.
Gerne stimmen wir auch einien Beratungstermin vor Ort ab!

Beratungsstelle für seelische und soziale Gesundheit
Wir beraten Erwachsene,
– die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden,
– die Unterstützung nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen
oder psychosomatischen Klinik brauchen,
– die an einer psychischen Erkrankung leiden,
– die sich um die psychische Gesundheit eines Familienmitglieds,
Freundes oder Kollegen, etc. Sorgen machen.
Terminvereinbarung
Telefon: (0 93 21) 2 27 10 Telefax: (0 93 21) 92 14 64
E-Mail: akyuez@kvwuerzburg.brk.de
Telefonische Erreichbarkeit: Mo., Mi., Do 08.45 – 12.45 Uhr,
Di. 10.15 – 11.30 Uhr und 14.00 – 15.45 Uhr, Fr. 10.30 – 11.30 Uhr

Caritas-Sozialstation
Philipp-Stöhr-Weg 9, 97447 Gerolzhofen
– Häusliche Krankenpflege – Telefon (0 93 82) 60 84 71
Sprechzeiten: MO–FR von 7.00–7.30 Uhr und von 12.30–14.00 Uhr.

Selbsthilfegruppe Schlafapnoe/Atemstillstand
Landkreis Kitzingen e.V.
Treffen: Jeden 2. DIENSTAG im Monat, Klinik Kitzinger Land, 19.00
Uhr im Gemeinschaftsraum Ebene 1 zu Vorträgen von Ärzten und In-
dustrie, sowie Aufklärung über aktuelle Entwicklung und Kenntnisse
unserer Krankheit bei geselligem Informationsaustausch. Wir sind
Mitglied in der deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin. Info: Udo Laxa, Rüdenhausen, Tel.: (0 93 83) 74 60.
www.schlafapnoe-kt.de

Bundeselbsthilfeverband für Osteoporose e.V.
Selbsthilfegruppe Rüdenhausen – Funktionstraining f. Osteoporose
– von Ihrem Arzt verordnet, genehmigt v. Ihrer Krankenkasse – oder
als Selbstzahler/in – werden Sie unter speziell geschultem Physiothe-
rapeuten in Bewegung sein, zur speziellen Stärkung der Knochen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Montags 18.00 – 19.00 Uhr, Turn-
halle Rüdenhausen. Ansprechpartner: Herr Martin Klein, K.einlang-
heimer Str. 1, 97353 Wiesentheid OT Feuerbach. Tel. (0 93 25) 5 39.
e-Mail: kleinfeuerbach@t-online.de
www.osteoporose-Deutschland.de.

Zeit füreinander e.V.
Nachbarschaftshilfe in Wiesentheid und Umgebung
Kontakt: Irene Hünnerkopf, Telefon (0 93 83) 15 21 und Helma
Schug, Telefon (0 93 83) 25 15 oder bei den Monatstreffen, jeden 3.
MITTWOCH im Monat (ausser in den Schulferien) um 19.30 Uhr in
der Musikschule Wiesentheid. Wir freuen uns auf jede Art von Mitar-
beit und Kontakt.

Sprechstunde der Notarin Dr. Wolf, Volkach: Die nächste Sprech-
stunde findet bei entsprechender Terminvereinbarung unter Telefon
(0 93 81) 80 81-0 am im Rathaus Wiesentheid statt.

Kostenlose Annahme durch den Landkreis an den 
Sammelstellen der einzelnen Gemeinden
– Papier und Kartonagen (maximal 1 Kubikmeter pro Monat)
– Elektrische und elektronische Kleingeräte

(in haushaltsüblichen Mengen, keine Bildschirmgeräte)
– Rote Tonne für Druckerpatronen, Tonerkartuschen, ausgediente
Trommeleinheiten von Druckern, Kopierern und Faxgeräten, CD,
DVD, Blu-Ray-Disk, Disketten.
Mobile Sammlung von Sperrabfall: telefonisch anmelden unter Tel.
09321-939427 (Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr),
online anmelden: www.veolia-umweltservice.de/sperrmuell-kitzin-
gen. Nach Eingang der Anmeldung dauert es maximal 14 Tage, bis
der Sperrabfall abgeholt wird. Den Abholtermin teilt die Abfuhrfirma
rechtzeitig per Postkarte mit.
Bauschutt: Anlieferung von Kleinmengen bis 120 l kostenfrei bei der
Kreisbauschuttdeponie in Iphofen. Größere Mengen gegen Verrechnung.
Holzige Gartenabfälle:
Ablagerung im Kompostwerk Klosterforst (bis zu 1 Kubikmeter im Jahr
kostenfrei).
Es dürfen keine Gipskartonplatten abgeliefert werden. Diese müssen
in der Kreisbauschuttdeponie in Iphofen abgegeben werden.

Wertstoffsammelstelle Abtswind
Standort Maschinenhalle Abtswind.
Öffnungszeiten: SAMSTAG 10.00 bis 12.00 Uhr.
Häckselplatz in den Weinbergen.
SAMSTAGs von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und dort von 10.00 bis
12.00 Uhr kostenfreie Bauschuttannahme (pro Haushalt 120
Liter/Quartal).
Elektroschrott, Batterien und Tonerkartuschen werden nur noch
SAMSTAG von 10.00 bis 12.00 Uhr am Bauhof angenommen.

Wertstoffsammelstelle Castell
Standort: Bauhof, Greuther Straße 7, Castell.
Kostenlose Annahme durch die Gemeinde:
Rasenrückschnitt aus Hausgärten (April–Oktober) an der Kläranlage.
Holzige Gartenabfälle am Häckselplatz Birklinger Straße.
Öffnungszeiten Container: Freitag 12.00 bis 14.00 Uhr,
(Papier und Pappe/Elektroschrott)

Wertstoffsammelstelle Rüdenhausen
Standort: Bauhof Rüdenhausen
Kostenlose Annahme durch die Gemeinde:
– Grüngut aus Hausgärten
– Metallschrott (in Kleinmengen)
Öffnungszeiten:
DIENSTAG 18.00 bis 19.00 Uhr, SAMSTAG 12.00 bis 14.00 Uhr.

Wertstoffhof Wiesentheid
Vom 03. 12. 2019 bis 29. 02. 2019 gelten folgende Öffnungszeiten:

DIENSTAG von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr.
SAMSTAG von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Es können aus dem Markt Wiesentheid angeliefert werden:
– Papier / Kartonagen, elektrische Kleingeräte / Batterien,
– Glas / Metall, Gehölzschnitt bis zu einer Stärke von max. 10 cm.
Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.
Die Zufahrt zum Wertstoffhof erfolgt ausschließlich über die Zufahrt
zur Kläranlage. Das Tor und der Weg zur Kleingartenanlage dienen
nur als Ausfahrt!
Die Anlieferung aus anderen Gemeinden und die gewerbliche An-
lieferung sind nicht zulässig, da die Abfuhr der Abfälle bzw. des
Grüngutes kostenpflichtig ist und von der Gemeinde getragen wird.

Einwurfzeiten für die Container
Wir weisen darauf hin, daß aus Gründen des Lärmschutzes werktags
nur in der Zeit von 7.00 bis 19.00 Uhr Gegenstände in die Container
eingeworfen werden dürfen.
An Sonn- und Feiertagen sind Einwürfe in die Container nicht gestattet.

Wertstoffsammelstellen Sozialdienste
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Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine Not-
fallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, die Sie
ohne Anmeldung aufsuchen können. Die Bereitschaftspraxis befindet
sich in der Klinik Kitzinger Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.
Öffnungszeiten: MONTAG, DIENSTAG, DONNERSTAG 18.00 bis
21.00 Uhr, MITTWOCH, FREITAG 16.00 bis 21.00 Uhr, SAMSTAG,
SONNTAG, FEIERTAG 09.00 bis 21.00 Uhr.
Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht auf-
suchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb der Öff-
nungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer
116 117 zu erreichen.
Bei schweren Unfällen und lebensbedrohlichen Notfällen erreichen
Sie den Rettungsdienst unter Telefon 112.

SA   01. 02.  Stadt-Apotheke, Mainbernheim       Tel. 09323/291
                    Kronen-Apotheke, Gerolzhofen      Tel. 09382/5963
SO   02. 02.  Apotheke im Ärztehaus, Kitzingen  Tel. 09321/6446
                    Weingarten-Apotheke, Dettelbach  Tel. 09324/9828810
MO 03. 02.  Falter-Apotheke, Kitzingen              Tel. 09321/4894
                    Franconia-Apotheke, Wiesentheid   Tel. 09383/9096750
DI   04. 02.  Apotheke im E-Center, Kitzingen     Tel. 09321/929690
                    Steigerwald-Apotheke, Geiselwind  Tel. 09556/921090
MI   05. 02.  St.-Florian-Apotheke, Gerolzhofen  Tel. 09382/6733
                    Kranich-Apotheke, Kitzingen           Tel. 09321/33430
DO 06. 02.  Stadt-Apotheke, Prichsenstadt         Tel. 09383/7244
                    Lamm-Apotheke, Kitzingen             Tel. 09321/4577
FR   07. 02.  Julius-Echter-Apotheke, Volkach      Tel. 09381/3514
                    Löwen-Apotheke, Kitzingen            Tel. 09321/4433

Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird eine Gebühr von
2,50 Euro abverlangt.
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet 24 Stunden
später.

SAMSTAG, 01. 02. 2020 und SONNTAG, 02. 02. 2020
Zahnarzt Dirk Seidenstücker

Bleichstraße 2, 97447 Gerolzhofen, Tel. (0 93 82) 85 71.

Öffnungszeiten der VGem Wiesentheid
MONTAG             08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr;
DIENSTAG            08.00 bis 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
MITTWOCH         08.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr;
DONNERSTAG     08.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr,
Einwohnermeldeamt: zusätzlich 16.00 bis 18.00 Uhr;
FREITAG               08.00 bis 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen.
Kommunale Verkehrsüberwachung: MITTWOCH 10.00 bis 12.00 Uhr.
Im BÜRGERSERVICEPORTAL können Sie auch außerhalb der Öff-
nungszeiten Anträge online stellen: www.vgem-wiesentheid.de

Informationen bei Notfällen und Krisenfällen
Die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid hält für Notfälle entspre-
chende Facebook- und Twitter-Accounts zur schnellen Information
bereit. Sofern Sie die neuen Medien nutzen empfehlen wir, folgende
Accounts dauerhaft zu abonnieren:
Facebook: Seite „Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid“

https://www.facebook.com/VGemWiesentheid
@VGemWiesentheid

Twitter: Seite „VGem Wiesentheid“
@RathausWHD

Aktuelle Informationen werden zudem auf der Homepage
www.vgem-wiesentheid.de bekannt gegeben.

Telefonische Erreichbarkeit
der VGem Wiesentheid
Vorwahl Wiesentheid: 0 93 83
Amtsblatt 97 35-21
Archivwesen 97 35-29
Bauamt 97 35-26
Bautechnik 97 35-24
Beitragswesen 97 35-25
Bürgermeisteramt 97 35-21
Dorfschätze 97 35-15
Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro 97 35-11
Familienstützpunkt 97 35-38
Finanzverwaltung 97 35-18
Forstamt 97 35-23
Geschäftsleitung / Hauptamt 97 35-22
Gewerbeamt 97 35-16
Kassenwesen 97 35-16
Kommunale Verkehrsüberwachung 97 35-19
Kulturwesen 97 35-14
Ordnungsamt 97 35-22
Personalwesen 97 35-32
Sing- und Musikschule 97 35-30
Sozialwesen 97 35-14
Standesamt 97 35-13
Steuerwesen 97 35-18
Schulverband 97 35-27
Tourismus 97 35-37
Verbandsverwaltung 97 35-27
Vermittlung / Empfang 97 35-0
Telefax 97 35-33

Notruf Polizei/Verkehrsunfall 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Giftnotruf Nürnberg 09 11 / 3 98 24 51
Polizei Kitzingen 0 93 21 / 14 10
Krankenhaus Kitzingen 0 93 21 / 70 40
Krankenhaus Gerolzhofen 0 93 82 / 60 11
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Notfallbereitschaft Bauhof Wiesentheid 01 75 / 2 28 40 94
Notfallbereitschaft Abwasserentsorgung 01 60 / 99 22 21 23

Terminvereinbarungen im Rathaus

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das Team unserer Geschäftsstelle ist gerne für Sie da und unterstützt
Sie in allen Angelegenheiten. Unsere Mitarbeiter*innen nehmen oft
auch Außendiensttermine wahr oder befinden sich in längeren Ge-
sprächen mit Bürger*innen. Um Sie mit Ihren Anliegen optimal und
ohne Wartezeiten betreuen zu können bitten wir um die Beachtung
folgender Hinweise:
– Das Bürgerbüro, den Empfang mit der Poststelle und das Tourismus-
büro können Sie jederzeit auch ohne Termin zu unseren Öffnungs-
zeiten aufsuchen. Dort werden die Anliegen nach der Reihenfolge
des Eingangs bearbeitet.
– In der Finanzverwaltung und im Bauamt ist zu unseren Öffnungs-
zeiten immer ein Ansprechpartner für Sie verfügbar. Wir empfehlen
Ihnen jedoch eine vorherige Terminvereinbarung. So haben Sie die
Gewissheit, dass der zuständige Sachbearbeiter auch im Haus ist und
sich ausreichend Zeit für Ihr Anliegen nehmen kann.
– In den übrigen Ämtern (Standesamt, Bürgermeisteramt, Verbands-
verwaltung, Hauptamt mit Personalamt und Archiv) ist eine Termin-
vereinbarung immer zwingend erforderlich. 
Wussten Sie schon? Unsere Mitarbeiter*innen vereinbaren mit Ihnen
nach Absprache auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten. Und:
viele Behördengänge können Sie mittlerweile online über unser Bür-
gerserviceportal (www.vgem-wiesentheid.de) bequem von zu Hause
erledigen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Zahnärztlicher Notfalldienst

Wichtige Rufnummern
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PHILIPP HAUPT

Danksagung
Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns in den letzten
Tagen Trost und Kraft gespendet haben, beim Heimgang unserer
lieben

Elisabeth Müller
Vielen Dank für ....
... Blumen und Geldspenden
... einen stillen Händedruck ,wenn Worte fehlten

Unser Dank gilt ...
... dem Kirchenchor Abtswind für die gesanglichen Beiträge ,
... Christoph Schafferhans für die Orgelbegleitung
... Diakon Leierseder und Pfarrer Eyselein für die Trauerfeier
    tröstlichen Worte am Grab
Unser besonderer Dank gilt Frau Ursula Zehnder

Kurt Müller mit Angehörigen

DANKSAGUNG
Begrenzt ist das Leben
doch unendlich ist die Erinnerung an

Luitgard Bergmann
†  27. 12. 2019

Es schmerzt, einen so guten Menschen zu verlie-
ren. Es gibt uns aber Trost zu wissen, dass so viele
sie gern hatten. Deshalb danken wir für das trös-
tende Wort, gesprochen oder geschrieben, für
einen Händedruck, für die Blumen und die Zuwen-
dungen für Grabgestaltung und all denen, die sie
auf ihren letzten Weg begleitet haben.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Gernert
für die würdige Gestaltung der Trauerfeier.

Norbert Bergmann mit Familie
Karin Lauerbach mit Familie

NEU: Zumba mit Monia Lang,
jeden Mittwoch in Rüdenhausen,

in der Turnhalle (Am Sportplatz 6)

Kursbeginn: Mittwoch, 05. 02. 2020,
20.00 Uhr (60 Minuten). Kursgebühr: 8 Euro pro Stunde. 

Die erste Stunde ist kostenlos!
Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Bei Interesse anrufen oder einfach vorbei kommen,
Telefon 01 76 / 23 44 51 68.

Ehepaar (74 / 74) sucht Gesellschaft:
Stammtisch, Karten spielen: Romme, Canasta…

in Wiesentheid.

Telefon (0 93 83) 90 49 45.

Vielen Dank
für die vielen Glückwünsche,

Blumen und Geschenke zu meinem
90. Geburtstag

Emil Renner
Im Dezember 2019

Junge Familiemit zwei Kindern sucht Wohnung zur
Miete und / oder Haus auch zum Kauf, ab sofort bzw.
baldmöglichst.

Telefon (0 93 83) 9 71 00.

Suche für mein Grab in Wiesentheid
eine Person für Grabpflege.
Telefon (09 11) 61 76 37.

Für ältere Mieter: 2-Zimmer-Wohnung,
38 qm, teilmöbliert, 300,– € + NK,

in Abtswind, ab sofort frei.
Telefon (0 93 83) 4 00 98 30.
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Veranstaltung                    Datum                          Uhrzeit                    Ort

Vortrag                               01. 02. 2020                 17.00 Uhr                Evangelischestrum
„Begründete Gewissheit –                                                                       Gemeindezentrum
warum ich als Philosoph Christ bin“                                                        Wiesentheid

Vera Deckers live               07. 02. 2020                 20.00 Uhr                Kulturfabrik Abtswind

Dekanatsfrauentag             08. 02. 2020                 09.00 Uhr                Gemeindehaus Castell

Dschungelnight                  08. 02. 2020                 19.11 Uhr                Steigerwaldhalle Wiesentheid
12. Frauen-Faschingssitzung

Andreas Kümmert              09. 02. 2020                 19.30 Uhr                Kuhstall Wiesentheid
The Voice of Germany

Elferratssitzung der             15. 02. 2020                 19.00 Uhr                Steigerwaldhalle Wiesentheid
KOKAGE Wiesentheid

Familiensitzung der            16. 02. 2020                 14.00 Uhr                Steigerwaldhalle Wiesentheid
KOKAGE Wiesentheid

Großer Frauenfasching       20. 02. 2020                 19.11 Uhr                Pfarrheim-Saal Wiesentheid

Lumpenball                        21. 02. 2020                 20.30 Uhr                Sportheim Geesdorf

Großer Faschingsumzug     23. 02. 2020                 13.00 Uhr                Steigerwaldhalle Wiesentheid
anschl. bunter Nachmittag

Frühjahrskonzert                01. 03. 2020                 17.00 Uhr                Haus des Gastes Abtswind
Blaskappelle Altmannshausen


